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Norm

StGB §23 Abs1 Z2

Rechtssatz

Die nach dem § 23 Abs 1 Z 2 StGB vorausgesetzte Strafhaft von mindestens achtzehn Monaten darf nur auf die dort

gleichfalls vorausgesetzten zwei Vorverurteilungen zu Freiheitsstrafen in der Dauer von jeweils mehr als sechs

Monaten zurückgehen.
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